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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die Parteistellung einer vom Eigentümer des nach § 53 GSpG beschlagnahmten Gerätes verschiedenen Person kommt

nur dann in Betracht, wenn sie als Veranstalter oder Inhaber im Sinne des GSpG anzusehen ist. Tri=t dies nicht zu, ist

die Beschwerde des von der Beschlagnahme Betro=enen mangels Parteistellung zurückzuweisen. Die Zustellung eines

Bescheides an eine Person macht diese nicht zu einer Partei des Verfahrens, wenn die Voraussetzungen für die

Parteistellung objektiv nicht gegeben sind (vgl. die hg. Erkenntnisse jeweils vom 14. Dezember 2011, Zl. 2011/17/0171

und Zl. 2011/17/0084).Die Parteistellung einer vom Eigentümer des nach Paragraph 53, GSpG beschlagnahmten

Gerätes verschiedenen Person kommt nur dann in Betracht, wenn sie als Veranstalter oder Inhaber im Sinne des GSpG

anzusehen ist. Tri=t dies nicht zu, ist die Beschwerde des von der Beschlagnahme Betro=enen mangels Parteistellung

zurückzuweisen. Die Zustellung eines Bescheides an eine Person macht diese nicht zu einer Partei des Verfahrens,

wenn die Voraussetzungen für die Parteistellung objektiv nicht gegeben sind vergleiche die hg. Erkenntnisse jeweils

vom 14. Dezember 2011, Zl. 2011/17/0171 und Zl. 2011/17/0084).
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